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§ 3 Stmk. MEBGR
 Stmk. MEBGR - Mitteilung und Entrichtung der Beiträge nach dem Steiermärkischen

Gemeindebediensteten Ruhebezugsleistungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Die gemäß § 4 des Ruhebezugsleistungsgesetzes von den Gemeinden abzuführenden Pensionsbeiträge der

ö5entlich-rechtlichen Bediensteten sind ebenfalls im Sinne des § 1 dieser Verordnung zu ermitteln und den

Gemeinden mitzuteilen.

(2) Überweist eine Gemeinde die Pensionsbeiträge nicht zeitgerecht (§ 4 Ruhebezugsleistungsgesetz), so können diese

ebenfalls im Sinne des § 2 dieser Verordnung einbehalten werden.

(3) Den Gemeinden steht es frei, um die monatliche Einbehaltung der Pensionsbeiträge zu ersuchen. Dieses Ersuchen

hat schriftlich bis spätestens 31. Jänner des laufenden Jahres zu erfolgen.
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